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wird R. David aus Bollweiler erwähnt . Ihm folgte Josle Günzburger, der
während der franzöſiſchen Revolution ebenfalls von Bollweiler nach Schmie¬
heim überſiedelte . Als Nachfolger wirkte fein Schwiegerſohn R. Kauf¬
mann Roos aus Lichtenau . Im 19. Jahrhundert entwickelten ſich Schmie¬
heim , Altdorf , Nonnenweier , Ruſt und Diersburg zu großen Gemeinden
Viele ihrer Angehörigen , die außerhalb ihres Geburtsortes , auch im Aus¬
lande , zu Anſehen und Vermögen gelangten , hängen immer noch mit Liebe
an ihrer Heimat , was in Geſchenken und Stiftungen an ihre Geburts
gemeinde und die Landesſynagoge beredten Ausdruck findet .

Außer dem Bistum Straßburg lag auch die elſäſſiſche Graſſchaſt
Hanau - Lichtenberg keilweiſe auf der rechten Rheinſeite , wo es in den Orten
Bodersweier , Rheinbiſchofsheim , Freiſtett , Lichtenau und Willſtätt Juden
gab . Kehl gehörte zu Baden - Baden . Die Grafen von Hanau haften ihren
Juden ſchon ſeit Mitte des 17. Jahrhunderts geſtattet , offene Kramläden
zu halten , ſehr zum Leidweſen der Straßburger Kaufmannſchaft , die , gemein .
ſam mit anderen Städten 1717 verlangte , daß die Läden wieder geſchloſſen
werden und den Juden jeder Handel , außer mit Lumpen , Vieh und Gelddar¬
lehen , verboten würde . Der Conseil , die franzöſiſche Verwaltungsſtelle des
Elſaß , erließ daraufhin ein den Erwerb der Juden einengendes Verbot , das
aber der Graf von Hanau nicht anerkannte . Auch ſonſt widerſehten ſich
die Grafen von Hanau den franzöſiſchen Anordnungen gegen die Juden ,
beſonders wenn ſie auch ihre eigenen Rechte beeinträchtigten , ſo z. B. als
der König von Frankreich das Judenregal vollſtändig an ſich zu ziehen
verſuchke . Hingegen — vielleicht auch aus Widerſpruch gegen die aus Frank .
reich kommende Anordnung — konnte ſich der Graf von Hanau nicht dazu
verſtehen , die von Ludwig XVI . 1784 erfolgte Aufhebung des Leibzolls auch
auf ſein Gebiet zu überkragen . In der Grafſchaft und im Bistum Straß —
burg wurde der Teibzoll noch weiter erhoben . Ihre Toten beſtatteken die
rechksrheiniſchen Juden des Hanauerlandes in Kuppenheim . Der jüdiſche
Friedhof in Rheinbiſchofsheim erſtand erſt im 19 . Jahrhundert .

b) Im Bistum Speyer .
Die Gebietsteile des Bistums Speyer lagen ebenfalls zu beiden Seiten

des Rheins . Während in der Reichsſtadt Speyer die Anwejenheit von
Juden ſeit 1084 bezeugt iſt , wird der Aufenthalt im Landgebieke wohl erſtvom 14. Jahrhundert an beurkundet , reicht aber beſtimmk weiter zurück.
1837 verglich ſich Biſchof Gerhard mit der Judenſchaft zu Landau , Bruchſal ,
Vaibſtadt und Udenheim ( Philippsburg ) , daß fie ihm jährlich 700 Pfund
Feller für den Schutz Bede geben Toll , ſtatt aller einzelnen Steuern und
Dienſte. Der Biſchof verſpricht , auswandernde Juden vier Meilen weit ge¬
leiten zu laſſen . Auch ſollen keine weiteren Juden ohne die Zuſtimmungder in Landau und Bruchſal aufgenommen werden . In Geldverlegenheiten

Könnte auch Odenheim bedeuten .
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wandten ſich die Speyerer Biſchöfe wiederholt an ihre Juden . Die Stadt

Bruchſal wurde 1340 angewieſen , von der an den Biſchof zu entrichtenden
Bede 300 Pfund Heller an die Jüdin Jutta , Jeklins Witwe , in Speyer

zu zahlen . Und im folgenden Jahre verſprach der Biſchof den Juden in

Bruchſal und Landau , die ihm von ihnen vorgeſtreckken 400 Pfund Heller

auf die nächſtfällige Judenſteuer anzurechnen . Um 1344 gab es in Bruchſal
eine Judengaſſe ( das heutige Openloch ) und eine Synagoge . Demnach

ſcheink eine anſehnliche Gemeinde dort beſtanden zu haben . Nach Fecht

(Geſchichte der Stadt Durlach ) ſollen die Bruchſaler Juden damals ſchon
das Bürgerrecht beſeſſen haben , was inſofern glaubhaft erſcheint , als die

Juden im benachbarten Speyer in jener Zeit auch ſtädtiſche Bürger werden

konnten . So verzeichnet das Speyerer Bürgerbuch von 1344 1349 neun

Juden , die während dieſer Jahre das Bürgerrecht aufhoben oder erwarben .

Unter letzteren befand ſich 1345 „ Schoulin , die judin von Bruchſal “ . Durch
die Judenverfolgung 1349 wurde auch die Bruchſaler Gemeinde vernichtet .

Gänzlich waren aber die Juden nicht aus dem Bistum verſchwunden . Denn

im gleichen Jahre verpfändete Karl IV . die ihm von den hochſtiftiſchen
Juden zuſtehenden Zinſen an ihren Biſchof Gerhard von Speyer . Die

nächſte Kunde von Juden im Bistume rührt aus dem Jahre 1468 .

Der damalige Biſchof forderte ſeine Juden auf , ihren Irrglauben auf¬

zugeben . Er hatte aber damit keinen Erfolg . Deshalb ordnete er an :

Jeder Jude über 5 Jahre ſoll einen gelben Ring offen auf der Bruſt

kragen und ſich in der ganzen Kleidung von den Chriſten unkerſcheiden .
Jede Jüdin ſoll zwei blaue Streifen am Schleier als Kennzeichen haben .

Juden dürfen keine chriſtlichen Dienſtboten halten und an chriſtlichen Ge¬

ſellſchaften und Vergnügungen keinen Anteil nehmen . An Sonn - und

Feiertagen war der Handelsbetrieb unterſagt . An dieſen Tagen haben fie
bei verſchloſſenen Türen und Fenſtern in ihren Wohnungen zu bleiben . Des

nach göttlichen und menſchlichen Geſetzen verbotenen Wuchers haben fie ſich
gänzlich zu entſchlagen . Auch Biſchof Georg eiferte 1517 gegen den Umgang ,

Handel und Verkehr „ mit den verfluchten Juden “ . Auf dem Reichstage zu

Regensburg ( 1541 ) erneuerte Karl V. dem Biſchof Philipp II . von Speyer
das ſeinem Vorgänger erteilte Wuchermandat gegen die Juden des Erzſtifts .
Aufzeichnungen aus dem Jahr 1583 über eine Erbteilung bezeugen die An¬

weſenheit von Juden gegen das Ende des 16 . Jahrhunderts . Im Jahre 1617

wird dem Hochſtift mikgekeilt , daß die Juden den „ Gulden oder Opferpfennig
dem kaiſerlichen Comißarius “ zu zahlen haben .

Wie bereits erwähnt , wohnten zur Zeit des 30jähr . Krieges Juden in

Philippsburg und Grombach . Nach dieſem Kriege mehrke ſich die Zahl der

Juden im Bistum . Biſchof Lothar Friedrich v. Metternich ließ 1671 an

ſämtliche Untertanen für alle Gemeinden den öffentlichen Befehl ergehen ,
„daß wann hinfüro einige Menſchen , es ſeien Beamte , Bediente oder Un —

kerkanen , Geiſt oder weltlich , niemand ausgenommen , ſich gegen einheimiſch ,

ausländiſch oder fremde Juden mit plagen , ſchelten oder einigen ohnge —

bührlicher Anfechküngen vergreifen oder beleidigen würde , der oder
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dieſelbe allßdann ohnnachläßiger Strafe ſolle verfallen fein . “ Biſchof Johann
Hugo von Orsbeck übertrug 1685 Schmul in Bruchſal und deſſen Beiſtand
Herz die Befugnis , Juden , die in Ceremonialſachen ſtraffällig erfunden
wurden , ebenſo auch was unter ihnen Ungebührliches vorkommt , abzuſtrafen .
Die Juden wurden aufgefordert , den beiden Vorgeſetzken Gehorſam zu
leiſten . In Bruchſal lebten damals 18 jüdiſche Familien , die ſich Häuſer
und Weinberge erwerben durften . Die Zahl der Juden ſcheink aber dem

folgenden Biſchof Heinrich Hartard v. Rollingen zu groß geweſen zu fein;
denn nach ſeinem Regierungsantritt ( 1712 ) erhielten alle Juden , deren

Schutzbrief nicht erneuert worden war , die Aufforderung „ in Zeit von drei
Monaten Gelegenheit anderwärts zu ſuchen und das Hochſtift zu räumen . “

Über die Verfaſſung der Judenſchaft des Hochſtifts melden die nicht zahl¬
reich vorhandenen Akten aus jener Zeit , daß 2 Obervorſteher , einer für die
linksrheiniſchen und einer für die rechtsrheiniſchen Gebiete , vom Biſchof
ernannt worden waren . Die Bruchſaler und andere Judengemeinden des

Hochſtifts hatten 1656 einen mit dem Wormſer Rabbiner beſtehenden Ber¬
frag erneuert , laut welchem dieſer ihre Rabbinatsfunktionen vorzunehmen
hatte . Die beiden Vorſteher berichteten 1685 an den Biſchof Johann Hugo
von Orsbeck , der gleichzeitig auch al Kurfürſt das Bistum Trier beherrſchke :
Nach althergebrachter Gewohnheit hat die Judenſchaft alle drei Jahre im
Bistum eine Zuſammenkunft zu halten , wozu jedesmal der Rabbiner von
Worms zugezogen wurde , um nach jüdiſchen Sitten und Gebräuchen die
allgemeinen Angelegenheiten zu ordnen und gegen Übertreter Strafen aus —
zuſprechen . Bis jetzt ſeien dieſe Verſammlungen von der Regierung auch
ſtets genehmigt worden . Nun ſei aber einer namens Rafael unter der
Judenſchaft , der verſuche , die althergebrachte Gewohnheit , die Zuziehung des
hohen Rabbiners von Worms , zu verhindern und Uneinigkeit anzuſtiften .
Dieſer Rafael , der ſich Vizerabbiner nenne , halte ſich für berechtigt , der
Verſammlung vorzuſtehen und die Beihilfe des Wormſer Rabbiners ent —
behrlich zu machen , wozu er „ nit capabel “ ſei . Daß die Zuſammenkunft
auch im kurfürſtlichen Intereſſe ſei , gehe daraus hervor , daß vor 3 Jahren
ziemlich viele Strafgelder an den Landſchreiber abgeliefert werden konnten .
Deshalb baten die Vorſteher ( Sender aus Kirrweiler und Hirtz aus Bruch¬
ſah , daß ihnen auch die bevorſtehende Zuſammenkunft bei Anweſenheit
des Wormſer Rabbiners geſtattet werde .

Die Bitte wurde erfüllt , und die Beamten waren angewieſen , den Juden
in jeder Weiſe behilflich zu ſein . Als ſie aber anfangs 1686 in Kirrweiler

(50 an der Zahl ) beiſammen waren , eröffnete ihnen der dortige Schaffner ,
ſie dürften ihre Verhandlungen nicht vornehmen , bis neue Anordnungen
des Biſchofs einträfen . Der bereits genannte Rafael und feine Anhänger
hatten das inzwiſchen zuwege gebracht . Erſt als zwiſchen Rafael Jud und

Schmul , Judenſchultheiß von Bruchſal und Konſorten in punkto separationis
eine Einigung erzielt worden war , durfte die Zuſammenkunft ungehindert
abgehalten werden . ( Weder die Ark der Streitpunkte noch ihre Erledigung
iſt aus den Aufzeichnungen zu erſehen . )
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Eine weitere Verſammlung fand 1698 auf Bitten der Vorſteher Hirt
aus Bruchſal und Leſer aus Philippsburg ſtatt , damit — nachdem durch

den Krieg die regelmäßigen 3Zuſammenkünfte hätten unterbleiben müſſen —

im Beiſein eines unparkeiiſchen und bequemlichen Rabbiners „ ein richtig =

keit unter der Judenſchaft gemacht und erhalten werde “ . ( Der Verſamm¬

lungsort iſt nicht angegeben ) 1707 wurde eine 3Zuſammenkunft in Bruchſal

abgehalten zur Erledigung von Disputen und Vornahme der Schahung .
Als 1712 der Wormſer Rabbiner geſtorben war , wollte ein Teil der

Juden einen eigenen Rabbiner für das Bistum anſtellen . Dagegen wandte

ſich aber der damalige Judenſchultheiß Süßel , der ſeit 1704 faſt 50 Jahre
dieſes Amt bekleidete und als biſchöflicher Hofjude eine vielvermögende

Perſbnlichkeit war , ganz energiſch . In einem Berichte an den Biſchof
führte er 1713 aus : Schon vor mehr als 100 Jahren hat ſich die Judenſchaft
mit der zu Worms verglichen , daß der jeweilige dortige Rabbiner in allen

benötigten Fällen ſich bei uns einfinde , wofür er jährlich 10 Rtlr . empfängt .
Es iſt bisher ſo gehalten worden , damit den Schutzjuden nicht nur geringe

Koſten aufgebürdet würden , ſondern auch um jederzeit eines ſolchen
Mannes verſichert zu fein , der ohne Privatnutzen wäre und keine Perſon

anzuſehen Urſache habe . Die Wormſer Judenſchaft habe jüngſtens , nach
dem Ableben des ſeitherigen Rabbiners , angefragt , ob wir dieſes Ver

hältnis forkſetzen wollten . Wir find hierzu geneigt und bitten um biſchöfliche

Konſens hierzu . Wir mußten aber wider Vermuten vernehmen , daß dem

zugegen ein und andere Juden zu Philippsburg geſinnt ſeien , einen eigenen

Rabbiner zu creieren und zu halten , der ſogar Weib und Kind haben ſoll ' .
Das würde jährlich 4 —500 fl. koſten und wäre eine unnötige und doch ſehr

große Beſchwernis . Sollte aber ein ſolcher Rabbiner von ein und anderen

en particulier ſeine Beſoldung und alimentation haben , ſo ergibt ſich ſchon
von ſelbſt daraus , daß er alsdann nach ſeiner Patronen Pfeife tanzen müßte ,

ſomit man ſich von ihm gar keiner „ohnparkeylichkeit “ , welche doch , ſofern
man große Zwiſtigkeiten vermeiden will , hier notwendig erfordert wird , zu

verſehen häkte . Deshalb möge der Biſchof befehlen , daß „ ermelte “ Juden
von ihrem nichts werken Beginnen unter willkürlicher Beſtrafung unge —

ſäumt abſtehen , „ die bisherige observanz des Wormſer Rabbiners , ſo
die udenſchaft nur eine bagatelle jährlich koſtet , anbey auch außer allem

ungleichen Verdacht iſt “, fernerhin halten . Der Biſchof geſtattete hierauf noch
weiters , doch „ ohne Consequenz und praejuditzĩ den Wormſer Rabbiner zu

gebrauchen .
Die nächſte Verſammlung fand 1715 in Kirrweiler ſtatt . Sie wurde

mik dem Bemerken genehmigt , „ daß ſich die Juden beſcheiden und ohne

Tumult aufführen , auf den einfallenden Neujahrstag ſo viel möglich ſich in

Häuſern halten und den Chriſten weder Unruh noch einiges Skandal ver¬

urſachen und die Vorſteher bei Ausſprechung von Strafen Sr . Hochfürſtl .

Es handelt ſich hier offenbar um den Rabbiner Iſaak Salomon Kaan , der

noch im gleichen Jahre zum Landrabbiner der baden -durlachiſchen Jgudenſchaft ge¬
wählt wurde ( 5. 205) .
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Intereſſe genau beobachten follen “. Als Unterzeichner erſcheint Süß oder
Sießel aus Bruchſal . Die letzte Verſammlung , von der Meldung vorliegt,
war 1719 in Obergrombach . Hier befand ſich auch die Begräbnisſtätte für
den rechtsrheiniſchen Teil der Judenſchaft . In einer Verfügung der baden .
durlachiſchen Regierung wird fie 1672 erwähnt ; die Gründung des Fried.
hofs erfolgte jedoch ſchon anfangs der 30er Jahre des 17 . Jahrhunderts ,
Ein zweiter Friedhof war in Waibſtadt vor 1690 errichtet worden , an dem
ſich auch die Judenſchaft der benachbarten pfälziſchen und ritterſchaftlichen
Orte beteiligte .

Um den andauernden Mißhelligkeiten zwiſchen Fürſtbiſchof und der
Reichsſtadt Speyer , deren Bevölkerung größtenteils reformiert war , zu
entgehen , verlegte Damian Hugo Philipp , Graf v. Schoenborn , als ihm
1719 das Hochſtift übertragen worden war , feine Reſidenz nach Bruchfal .
Mit ihm war eine Herrennatur von hohen geiſtigen Fähigkeiten , feinem
Kunſtſinn und praktiſchem Blick zur Regierung gelangt . Durch ſeine wirt
ſchaftlichen Maßnahmen kam wieder Ordnung und Wohlſtand in das
während der letzten hundert Jahre durch fortgeſetzte Kriege ſchwer heim .
geſuchte Ländchen . Das von ihm erbaute Schloß in Bruchſal , eines der
edelſten Rokokogebäude in Deutſchland , gibt heute noch Zeugnis von feinem
vornehmen Geſchmacke . Wie er ſich um jede Angelegenheit , auch um die
kleinſte , in ſeinem 25 Ouadratmeilen großen Reiche kümmerte , ſo ſah er
auch mit aller Entſchiedenheit darauf , daß ſeiner hohen Würde ſtets die
gebührende Achtung erwieſen werde . Den Schultheißen wurde 1725 ein
Verweis erteilt , weil fie in Klag - und Streitſachen Jurisdiktion ausübken ,
„ dergleichen Juden - Schultheißereien ſich ſchon bei den früheren Biſchöfen
eingeſchlichen hätten “ . Als Damian Hugo nach dem Ableben des Elias
Weyl in Philippsburg ( 1728 ) deſſen Hinkerlaſſenſchaftsverzeichnis vorgelegt
wurde , rügte er das dortige Amt , weil es dem Judenvorſteher Süßel , der
die Verſiegelung vorgenommen hakte , geſtattete , „ fein Petſchaft mit bei
zudrucken . Da habt Ihr übel getan , maßen nicht nur , daß eines Juden
Petſchaft bey dem herrſchaftlichen ſehr irreſpektirlich , ſondern auch das
herrſchaftliche Petſchaft anſelbſten von Autorität ſeyn muß und iſt alſo ,
daß es kein privat Petſchaft mehr erfordert . “

Seine Juden behandelte der Fürſtbiſchof und ſpätere Kardinal von
Schoenborn lediglich als Ausbeutungsobjekte , von denen er möglichſt viel
herauszupreſſen ſuchte . Noch ehe er als Regent in ſein Land eingezogen
war , betrieb er die Anwerbung einer 34 Mann ſtarken Leibwache . Deshalb
ließ er den Juden befehlen , die Pferde nach genauer Vorſchrift der Größe
und des Alters ungeſfäumt anzuſchaffen . Es ſollten nur vermögende Juden
in ſeinem Lande wohnen . 1732 ſuchte der Jude Raphol aus Philippsburg
um Schutzaufnahme nach . Das Amt meldete , des Geſuchſtellers Aufführung
und bisheriges Verhalten ſei gut , ſeine Eltern und Voreltern wären ſchonim Orte anſäſſig geweſen , er habe aber kein Vermögen , und ob die Braut
ſolches mitbringe , ſei unbekannt . Der Biſchof lehnke das Geſuch mit der
Randbemerkung ab : „ Was helfen uns Betteljuden im Land ; da Chriſten
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ein gewiſſes im Vermögen haben müſſen , warumb nicht auch die Juden ? “
Der junge Raphol war aber mit der Abweiſung nicht zufrieden und ließ
ſich die Niederlaſſungs - und Heiratserlaubnis vom Feſtungsgouverneur er¬

teilen . Das brachte Schoenborn , der an und für ſich mit den Philippsburger
Gouverneuren manchen Zuſtändigkeitsſtreit auszufechten hatte , ſtark in Er =

regung . „ Es ſcheint , man wolle ihn uns aufzwingen, “ ſchrieb der Kardinal ,

und müſſen wir alles geſchehen laſſen . Es wird ſich aber beym End des

Lieds ſchon finden . Die Annahme des Schußhgeldes durch den Beamten

war übel getan , und es iſt ihm ( Raphoh wieder zurückzugeben . “
Bald darauf ( 1735 ) ſollen die Amter feſtſtellen , ob es ſich wirklich ſo

verhält , daß Schutzjuden ihre verheirateten Kinder bei ſich halten ohne Er¬

laubnis und ohne Entgelt an den Biſchof . Gegebenenfalls wäre zu erfragen ,
wer die Genehmigung hierzu erteilte , und was dafür gezahlt wird . Ganz

beſonders beſorgt war der Kardinal darum , daß das Vermögen ſeiner Unter¬

kanen nicht ins Ausland verſchleppt werde . Kein Untertan , ebenſo auch

kein Jude darf ohne Erlaubnis das Land verlaſſen , insbeſondere , wenn er

ſeine Gebührniſſe nicht alle vorher entrichtet hat . Auch bei Verheiratung

von Kindern außer Landes iſt Genehmigung nötig . „ Nachdem ſowohl
unſerer chriſtlichen Untertanen Söhn als auch Töchter , wann fie aus unſerem
Lande zu ziehen die gnädigſte Erlaubnis erhalten , gewiſſe Manumiſſionen
und Abzugsgelder zu erſtatten verbunden ſeyn ; alſo ergibt ſich hiermit die

Frag , ob dann auch ein gleiches den Juden und deren Söhne und Töchter

nicht bezahlen ; dann wir nicht ſehen , warumb fie mehrere praerogation

haben ſollen . Als das Amt Bruchſal 1724 anfragke , ob für des dortigen

Schutzjuden Hertz Tochter , die nach Vordſtatt ( Nordſtetten ) im Schwarzwald
zu heiraten beabſichtigt , die übliche Gebühr angefordert werden ſoll , be —

merkte der Biſchof an den Rand : „ Gilt gleich , daß menſch iſt aber von hier ,

alſo muß fie auch die conceßion haben . “ Damit keine Hinterziehungen vor¬

kommen können , ſoll der Judenvorſteher Süßel in jedem Falle gefragt

werden , „ welcher geſtallen der Jud im Vermögen ſtehe, “ und der Vater

hat durch einen Judeneid die Richtigkeit ſeiner Angaben zu beſchwören .
Auch wäre feſtzuſtellen , „ ob nicht die Befreunden in unſerem Land und

Hochſtift zu beſſerer Ausſteuer und Forkbringung noch was daneben in

Geld beitragen , wodurch das Geld außer Land gezogen und unſer fürſtl .
Regale geſchwächt wird . “ Als Abzugstaxe war der zehnte Pfennig ( 10 v. H. ) ,

für das erhaltene Dekret a parte ein Speziesdukaten und dem Dekreks =

ausſteller 1 fl. zu entrichten . Auch die richtige Abgabe von Erbſchaften ,
ebenfalls der zehnte Pfennig , verurſachten große Überlegungen . Die

Überprüfung der Hinterlaſſenſchaft ſoll durch biſchöfliche Beamte , nicht

durch Juden erfolgen . Des Verſtorbenen hebräiſch geführten Handels¬

bücher ſollen durch Vorſteher Süßel , der zuvor vereidigt werden muß ,

überſetzt werden ( 1728 ) . Später ſcheinen die Erbteilungen wieder allein vom

Vorſteher vorgenommen worden zu ſein . Das war Grund zu neuem Miß¬

frauen . „ Wer macht denn das Fazit , was uns an Abzugsgeld gehört ? Wir

können unter unſeres Judenſchultheißen Spruch , als der Landesherr und
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Fürſt , nicht ſtehen . Daher müſſen uns die Teilungsinſtrumenke vorgelegt
werden , ſonſten können wir auch nicht befriedigen , ſo in dieſem casu und
allen geſchehen muß . Dann ſonſt werden wir blind geführet , wovon wir
kein Liebhaber ſind “ ( 1739 ) . Daß auch von Heiraiskonkrakten , Be¬
ſchneidungen , Begräbniſſen uſw . die bei Chriſten üblichen jura stola erhoben
wurden (ſeit 1724 , bedarf zwar keiner beſonderen Erwähnung , ſoll aber
zur Vervollſtändigung der Abgabenliſten verzeichnet werden . Die Schuhbriefe
und Neujahrsgelder — letztere betrugen 10 Stück Goldes à 10 Dukaten
100 Dukaten — der etwa 80 Judenfamilien erbrachten 1740 ohne die ſonſtigen
Gefälle allein 2344 fl . , die dem Landesherrn „ für ſeine große , fagfägliche ,
ſchwere Landesſorgfalt , Mühe und Arbeit ad privatum “ angehörten . Im
rechtsrheiniſchen Gebiete lebten um dieſe Zeit 49 Judenfamilien und zwar
in Bruchſal 11 , Obergrombach 8, Untergrombach 10 , Sſtringen 5, Mingols¬
heim 4, Malſch 3, Philippsburg 3, Waibſtadt 3 und Gernsbach , das Ge=
meinſchaftsbeſitz von Speyer und Baden - Baden war , 2. Im Reichsſtift
Odenheim und in den domkapitelſchen Ämtern Jöhlingen und Ketſch, die
ebenfalls der Herrſchaft der Speyerer Biſchöfe unterſtanden , lebten Juden
in Odenheim , Jöhlingen und Ketſch .

Und doch war dem Kardinal die Zahl ſeiner Juden zu groß . „ Weilen
die Judenſchaft in unſeren Landen allzuſehr anwachſet und verſchiedene
Klagde deßhalb eingelanget ſeindt , und ſich auch der überflus ſolcher leuthen
ihnen Juden in ihren Handell und wanbell ſelbſt verhinderlich und ſchwehr¬
lich fallet , alſo daß Viele bettelarm und ſich kaum ernähren können “ ,
erging ( 1740 „ ein Landes Vätterliches und ſelbſten zu der Judenſchaft
Beſten gereichendes Dekrekum an den Judenſchultheißen “. Es beſtimmte :
Vom 25 . Lebensjahre an hat jeder ledige Jude volles Schuhgeld zu zahlen ,
( obwohl er nicht als Schutzbürger galt ) . Verheiratete Söhne und Töchker
dürfen nicht länger als 5 Wochen bei ihren Eltern leben . Der Judenſchult =
heiß iſt für die richtige Beachtung dieſer Anordnung verantwortlich .

Große Sorge verurſachten auch die herumziehenden Zigeuner , Gaukler
und Betkeljuden , und ihretwegen ergingen mehrere Verordnungen . Eine
1727 gemeinſam vom Biſchof von Speyer und den beiden badiſchen Mark¬
grafen erlaſſene Poenal - Ordnung forderte auf , die Päcke und Bündel der
Betteljuden zu durchſuchen , da in ihnen geſtohlene Dinge vermutet wurden .

Vie ſich Kardinal Schoenborn die Pferde für die Leibgarde von ſeinen
Schutzjuden ſtellen ließ , ſo zwang er fie auch , ihm das damals zur Be¬
leuchtung feines Schloſſes und feiner Kirchen nötige Wachs zu liefern .
Anfangs 1732 erging folgende Anordnung : Unſere und fremde Juden und
Ghriſten kaufen das Wachs auf und bringen es außer Landes , und wit
müſſen unſern Bedarf im Auslande decken . Vom 1. Februar 1732 an
haben deshalb ſauber , rein und ganz feines gelbes Wachs abzugeben :
ein verheirateter Jude 2, Witwer oder Wilwe 1, Junggeſell oder Mägdlein
über 12 Jahr */ , Bub oder Mädel von 7 - —12 Jahren % Pfund , es
ſeien Knecht oder Magd . Das Wachs jeder Gemeinde ſoll zu einer
Scheibe zuſammengeſchmolzen und mit dem Namen der Ablieferer ver¬
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ſehen fein , damit man Betrügereien ſofort nachgehen kann . Ein findiger

Beamker empfahl , jede Haushaltung ſoll für ſich abliefern . Für jedes

Pfund hatte die Hofkammer 30 kr . zu zahlen . Wer dem Befehle nicht

nachkam , hakte nach einem Monat das Doppelte , nach zwei das Drei —

fache uſw . zu liefern . So mußten nun alle Hochſtiftsjuden , auch die der ab¬

gelegenen Gebiete Gernsbach und Waibſtadt , alljährlich auf Lichtmeß

Wachs beſorgen . Im erſten Jahre gingen 339 Pfund ein . Das ging bis

1738 . Da meldete die Hofkammer , es ſei noch Vorrat auf ungefähr 2 Jahre

da, deswegen könne in dieſem Jahre von der Lieferung abgeſehen werden ,

und im folgenden Jahre waren noch 446 Pfund vorhanden , die anfingen

milbig zu werden . Von da an ſchweigen die Akten über Wachslieferungen .
In gleicher Weiſe mußten auch die Juden die für die Hirſchjagden damals

nötigen Federn — es handelte ſich um einen Zentner — beiſchaffen .

In einem Berichte von 1770 wird erwähnt , daß Kardinal Schoenborn

1788 einen unverheirateten Rabbiner in Bruchſal zu halten geſtattete ,
„weil ſie bisher bei Ceremonialſtreitigkeiten die Rabbiner der Kurpfalz ,

Worms , Mayen u. a. Orten mit großen köſten gebrauchen müſſen “ . Nach

der ganzen Veranlagung des Kardinals , der bereits 1724 angeordnet hatte ,

daß Rabbiner und Vorſänger nur mit ſeiner Genehmigung angenommen

werden dürfen , wird dieſes Zugeſtändnis nur gegen eine entſprechende

Rekognition erfolgt ſein . Als erſter Rabbiner in Bruchſal amtete Iſaak
Weil , jedoch nur kurze Zeit ( 1740 - 1745 ) . Er ſtammte aus Uhlfeld in

Bayern . Sein Schwiegervater , der reiche David Günzburger in Breiſach ,

bemühte ſich vergebens , ihm die Rabbinerſtelle in Sulzburg zu verſchaffen .
Es ſcheint , daß Weil , wie auch ſein Nachfolger Lewin Löb Calvaria , zu =

nächſt nur als Hausrabbiner bei dem Judenſchultheißen Süßel wirkten . Denn

noch 1746 ſprechen die Juden des Bistums von „ unſerem Rabbiner in

Worms “ Erſt 1752 wurde Calvaria durch biſchöfliches Dekret zum

Rabbiner der geſamten Judenſchaft des Hochſtifts ernannt , „fo er zu denen

jüdiſchen Vorfallenheiten und Ceremonialſachen zur Notdurft dienen

könne “ . Die Judenſchaft ſoll ſich „ des Gebrauchs eines auswärtigen

Rabbiners in Zukunft unter Vermeidung nachdruckſamer Straf und

Ahndung gänzlich enthalten . “

Kurz vor dem Ableben des Kardinals erregte eine Judenhochzeit ſein

höchſtes Mißfallen . Am 5. Januar 1743 führte er , von einer Reiſe in

ſeine linksrheiniſchen Gebiete nach Bruchſal zurückgekehrt , im Kammerrate
aus : „ Wir haben letzthin , als wir zu Kirrweiler geweſen , nicht ohne

ärgernus geſehen , mit was Pracht , mit was offentlicher oſtenkation , mit was

vilen offentlichen Ceremonien eine Juden Hochzeith in unſerer anweſenheit

ſich da ergeben hat , jo all unſere hofleuthe ſelbſten mit augen zugeſehen ,

ja ein großer theil dieſer Ceremonien und Dinge ſeyndt in unſerem herr¬

ſchaftlichen Amt - Hoff offentlich geſchehen . Wir haben unſer Lebtag nicht

gehöret , noch geſehen , daß dergleich ahn einem orth geſtattet worden , wo

die Juden ſo gar ordentliche Synagoge haben und zu Kirrweiler hat mann

in Unſerer praeſenz ſolches zu thun getraut , das Ober Ambt hat es zuge¬
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laßen und der Pfarrer hat ohnveranthwortlich hierzu ſtill geſchwiegen , ſie
haben offentlich einzug gehalten uſw . “ Zuletzt befahl der Kardinal : Wir
wollen dieſe Sache unterſucht und darüber referiert haben . Denn es iſ
bey Chriſten Skandalos und getrauen Wir als Biſchof einen ſolchen Vor

gott nicht zu Veranthworkten . “
Der Hofkammer war die Erregung Sr . Eminenz im höchſten Grade

unangenehm . Sie forderte ſofort das Oberamt Kirrweiler zur Berant¬

wortung über dieſen unerhörten Vorfall auf , und die übrigen Ämter
wurden angefragt , wie es in ihren Bezirken bei „ denen Judenhochzeythen “
zuzugehen pflege . Das Amt Kirrweiler gab den Sachverhalt zu, fügte aber

bei , alles hätte ſich ohne ſein Wiſſen und Wollen abgeſpielt .
Von den zur Berichterſtattung aufgeforderten Amtern meldete Roten¬

berg : Seit Menſchengedenken ſei im Bezirk nur eine Judenhochzeit , beim

Schuhjuden Kaufmann in Malſch , abgehalten worden . Dabei ſei es aber

ganz ſtill zugegangen . Das Hochzeitspaar wurde „ in ihrem eigenen Hof
durch den Rabbiner zuſammengegeben , in ihrem Haus die Mahlzeit ge—
halten “ und auf dem Rathaus ſei ihnen der Tanz verſtattet worden . In

Waibſtadt aber würde die Braut in Begleitung „ reuthender Junger Juden .
ſchaft “ in die Stadt hineingeführt , im übrigen aber ginge die Feier wie in

Malſch vor ſich .
Das Amt Philippsburg meldete , ſeit 20 Jahre ſei keine Judenhoch

zeit mehr geweſen . Die Meldungen der Ämter Bruchſal und Untergrombach
befinden ſich nicht bei den Akten .

Der Stadtrat Deidesheim berichtet : Die eingeladenen ledigen Juden
tragen ein Band an dem Hut und reuten dem Hochzeiter oder der Hoch
zeikerin , ſobald eines dieſer beiden dem Ort zukommt , entgegen . Die Hoch¬
zeikerin „ ſchucket ein Schnupftuch “ unter die Reiter , und derjenige , der es

auffängt , darf es behalten . Die Inſtrumente der Muſikanten werden mit

vielfarbigen Bändern geziert . Bei wirklicher Kopulation wird das
ſtipulierte Geld bei den Reichen gleich , bei den etwas geringer Vermögenden
aber vier Wochen nachher im Beiſein des Rabbiners und der Angehörigen
des Brautpaares ausbezahlt , die Fahrniſſe werden verzeichnet und von
beiderſeitigen Eltern ſchriftlich aufbehalten . Hiernach wird bei den Reichen
die Hochzeit 5 — 6, jeweiligen auch mehrere Tage unter vielem Eſſen , Trinken
und Luſtbarkeiten , bei den geringeren Vermögens aber 2 —3 Tage gefeiert .

Das ſchwere Verbrechen des Veranſtalters der prunkkvollen Hochzeit
mußte ſtreng geahndet werden , und ſo erhielt Moiſes Abraham in Kirt¬
weiler , das war der Name des Brautvakers , eine Geldſtrafe von 50 Reichs .
kalern . In einer Bittſchrift an den Landesherrn um Erlaſſung der Strafe
führte der Verurteilte aus , „ daß er ohne ſonderlichen Befehl und Geheiß
dergleichen zu kun ſich nicht würde erfrecht haben “ . Aber die am Hoch .
zeikstage im Gefolge des Kardinals in Kirrweiler anweſenden „cavaliers “
und der Reichsgraf von Schoenborn ( wohl ein Verwandker des Kardinals )
hatten „ das Belieben gehabt , mir durch einen Heyducken anbefehlen zu
laſſen , daß die Copulafion im Amthofe in Gegenwart der hohen Herr —
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ſchaften ſtattfinden foll . Nicht aus Frechheit , ſondern aus untertänigem
Reſpekt eines ſo gnädig und liebreichen Herrn fand die Trauung im
Amthofe ftatt . “

Der Kardinal bemerkte aber an den Rand des Geſuchs u. a. : „ Die Ka —
valiere und der Reichsgraf haben im Bistum nichts zu befehlen . Dem
Supplikanten iſt vom Amt verboten geweſen , es nicht zu kun “ , und unſer
guter Moiſes Abraham mußte ſeine Strafe entrichten , die der immer leeren
Kaſſe des Kardinals zufloß , was ja ſchließlich die Hauptſache der Angelegen —=
heit geweſen ſein mag .

Damit ſich aber im Bistum Speyer nicht wieder eine derartige Un¬

geheuerlichkeit ereigne , erging am 27 . Juni 1743 eine Verfügung an { ämt¬
liche Amter . Sie ordnete an , daß bei Judenhochzeiten weikers keine
Zeremonien zuzulaſſen ſeien , „ als daß die jungen Leute dem Brautpaar
eine halbe oder ganze Stunde entgegenreiten und in das Hochzeiktshaus
einführen , wo die Copulation unter freiem Himmel geſchehe und ſolcher
geſtalten mit Spielleuten aus und ein vom Hochzeitshaus bis in die Schul
geführt würden , da ſie dann nach Vermögen der Eltern , die die Hochzeit
veranſtalten , gaſtirt würden und nach Beſchaffenheit der Zeit und Gelegen
heit tanzten “ . Tanzerlaubnis war zuvor einzuholen . Die Ämter wurden
noch ſtreng angewieſen , „ oſtentation und Pracht bei dergleichen Fällen “ in
der Folge zu melden .

Schoenborns Nachfolger , Kardinal Franz Chriſtof von Hukten , fand
bei ſeinem Regierungsantritte ( 1743 ) ein wohlgeordnetes Staaksweſen vor .
Als geſchmackvoller Lebemann enkfaltete er einen prunktvollen Hofhalt
und vervollſtändigte die Innenausſchmückung des Bruchſaler Schloſſes .
Dazu brauchte er auch der Juden Geld , deren Schutz in allen feinen Formen
er als den weitaus ergiebigſten „ Fundus “ anſah . Bald nach Huttens Re —

gierungsantritt reichte die Judenſchaft eine Bittſchrift ein , in der fie ihre
Hauptſchmerzen vortrug . Am meiſten bedrückke fie der Eid , mit dem bei

Verheiratung von Kindern außer Lands ſeither die Eltern die Mitgift
ſpezifizieren und manifeſtieren mußten . „ Wenn ein Vaker eine Tochter
oder Sohn ausſteurret oder Verheurathet , ſo wird eine Beordnung , auf
Judiſch stoor genannt , zwiſchen Braut und Bräutigam , ſchweher und gegen¬
ſchweher , nach dem Buch Ruth am 4. Kapitel bei dem jüdiſch genannten
Mantelgriff errichtet , welcher Kontrakt als ſchon aydſchwöhrig zur Veſt =
haltung bekräfftight und konfirmiret . “ Bei einem Abzuge müſſe deshalb
eine Sache , die ſchon beſchworen iſt , nochmals durch Eid bekräftigt werden .
Sodann wünſchten fie , daß den Eltern erlaubt werde , ein verheiratetes Kind
bei ſich zu behalten , und zuletzt , daß bei Ausgabe der neuangefertigten
Schutzbriefe das Schutzgeld , wie in anderen Gebieten , auf die Geſamtheit
umgelegt werde . Für Gewährung dieſer Wünſche erboten ſich die Bitt —

ſteller , ad privatum 450 Speziesdukaten ( 2600 fl. ) zu erlegen .
Dieſes Anerbieten verfehlte ſeine Wirkung nicht . Der Regierungs —

präſidenk äußerte als Gutachter in der Sache : Es würde genügen , wenn
der Judenvorſteher auf feine Verantwortung und Gefahr das Vermögen
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der Juden atteſtiere , „ welchenfalls dann das in dergleichen zeithero üblich

geweſene Jurament nachgelaſſen werden könnte , da wir zu freundſchaft .

ſicher willensbezeugung ſtets bereit verbleiben . “ So wurde denn am

27 . März 1744 den Juden ein Freiheitsbrief ausgeſtellt , der im Sinne der

Bittſteller gehalten war . Das für die Gewährung eines einigermaßen er.

träglichen Lebens an den Biſchof gerichtete Dankſchreiben beweiſt , wie

freudig die damaligen Juden die milde Geſinnung ihres Landesherrn an—

erkannten und wie ſehr fie das Zugeſtändnis heute ſelbſtverſtändlicher Rechte

begeiſterte . In dem Briefe , der den überſchwänglich unterwürfigen Stil

des Abſolutismus widerſpiegelt , heißt es : „ Dafür ( für die Ausfertigung des

Freiheitsbriefes ) erſtatten Ew . Hochfürſtl . Gnaden wir ſamt und ſonders

mit unſeren Weibern , mündigen und unmündigen Kindern unterkänigſten ,

treugehorſamſten und demütigſten Dank , wünſchen , der barmherzige Gott

wolle Ew . Hochfürſtl . Gnaden das bisher verliehene hochfürſtliche Leben in

Gnaden noch weiters dahin in aller Vergangenheit verlängern , damit wir

bei derſelben höchſtglücklichen Regierung unter ſolchem gütigſten Schutz und

Schirm dergleichen gnädigſt verwilligte Jahre mehrmalen unterkänigſt , freu¬

gehorſamſt ein ruhiges und ſtilles Leben darunter führen unter der gewiſſen

Verſicherung , daß wir jederzeit uns dahin befleißigen werden , Ew. Hoch

fürſtl , Gnaden und dem ganzen hohen Bistum jederzeit in der Tat erweiſen

können , daß wird find und zeitlebens verharren , Ew . hochfürſtl . Gnaden

unkerkänigſt freue , gehorſamſte Schutziuden . “ Auch 1748 , als die Judenvor .

ſteher ( Süßel und Mordche Löſer aus Obergrombach ) , baten , es möge in

den künftigen Schutzbriefen beſtimmt werden , daß „ die Judenſchaſt
aller Orken nach uralt hergebrachter Gewohnheit ratione Waſſer , Weid

und übrige Beſchwerden fürohin gehalten und von keiner Kommun weiters

beſchwerk werden ſolle, “ bekennen fie eingangs dieſes Geſuches : „ Von

Ew . Hochfürſtl . Gnaden hochgeſegnetem Regierungsankritt hat die ſämt .

liche Judenſchaft im Hochſtift die erwünſchte Ruhe und Glückſeligkeit
faſt 5 Jahre lang genoſſen . “ Dem Wunſche wurde aber nicht entſprochen ,
da eine Erhebung ergab , daß faſt in jedem Orte andere Beträge geleiſtet
wurden . Mit dem gefürchteten Manifeſtationseide war auch das Abzugsgeld

in Wegfall gekommen . Ein Beſcheid von 1765 beſagt , der Jude Simon aus

Sſtringen ſei wegen der 1000 fl . Heiratsgut , ſo er ſeiner außer Land ver¬

heirateten Tochter mitgegeben , gemäß 2 des Privilegs von 1744 keinen

Abzug zu geben ſchuldig . Hingegen habe aber die Tochter nach Ableben des

Vaters von der ihr zuſtehenden Erbſchaft den zehnten Pfennig zu geben .
Auch die Zahlung des Schutzgeldes der volljährigen Unverheirakteten kam

durch das Privileg in Wegfall .
|

Es ſcheint , daß das dem Fürſtbiſchof geſpendete Lob in ihm die

Meinung aufkommen ließ , den Juden ginge es zu gut ; denn von 1749 an

häuften ſich wieder Anordnungen zum Nachteile der Judenſchaft . Zunächſ

war es die Befürchtung , allzugroße Mitgiften und Ausſteuern an zu vet
heiratende Kinder — teils außer Land — würden den Vaker enkkräften ,
jo daß er feine creditores nicht mehr befriedigen könne . Die Beamten
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ſollen vorzüglichen Bedacht hierauf nehmen und jede erreichbare Ungebühr
beizeiten abſtellen . Dann folgte die Beſtimmung , daß Geſuche in Schuh¬
angelegenheiten des Vermögens halber vom derzeitigen Judenſchultheiß
zu unterſchreiben find . Es wurde ferner ( 1755 ) erwogen , ob nicht die
Judenſöhne , die kurzhin auf Erſuchen ihrer alten , ſehr abgelebten Väter
in Schutz aufgenommen und ihre Väter vom Schutzgeld befreit worden
waren , wegen ihrer Aufnahme nicht eine recognition zahlen ſollten .
Je nach Vermögensſtand wurden 6, 8, 10 oder 12 Dukaten vorgeſchlagen .
Über die Ausführung dieſes Antrags iſt aber nichts erwähnt . Wegen der

Neujahrsgelder , die neben dem Schutzgelde eine ſtändige Abgabe waren ,
wurde 1756 angeordnet , daß ſie am Jahresbeginn voll für das beginnende
Jahr zu zahlen ſind . Als 1760 die Schutzbriefe erneuert wurden , ſollten
ſich die Beamten davon überzeugen , ob dies auch bei allen Juden geſchah .
Für jeden Monat , den fie ohne Schutzgelderneuerung verſtreichen ließen ,
war ein Gulden Strafe zu zahlen ( 1762 ) .

Eine ſchwierige Frage tauchte 1757 auf , als der Witwer Meier
Abraham aus Kirrweiler ſich mit einer Ausländerin wieder verheiraten
wollte . Seine Sponja ( Brauh habe bis 100 Dublonen Werts , und er glaube ,
auf Grund des Privilegs von 1744 ohne weiteres hierzu berechtigt zu ſein .
Das Amt fragte nun an höchſter Stelle an , ob die Juden nach Wohlgefallen
ſich weiters verheiraten und fremde Weiber in hieſige Landen einbringen
dürften , umſomehr , als , wie verlautet , die Sponſa ſo weniges Vermögen
als der Sponſus beſitzen ſoll . Obwohl nach Anſicht eines Amtes der

Standpunkt des Sponſus richtig ſei , beſchloß der Fürſtbiſchof auf Grund
eines Gutachtens der Hofkammer : Es muß Genehmigung nachgeſucht
werden , Chriſten müſſen es auch , und die zu leiſtende recognition iſt an
die Rentkamer abzuführen . Die Kellerei Kißlau berichtete 1767 : „ Durch
den täglichen Einlauf und Aufenthalt der frembden Judten wird den inn¬

heimiſchen faßt die gäntzliche nahrung benommen , die unterthanen aber

hiedurch äußerſt ruiniert . “ Der ausländiſche Jude zahlt 3 kr . Leibzoll für
drei Tage , aum ein quart ſoviel als ein innheimiſcher . Gegen den faſt
nicht zu rechnenden geringen Leibzoll ſchafft er das „ Geldt ganz ohn —
gehindert außer Landt . Und warum ſolle nun ein ſolch ſchädliches ungeziefer
wo nicht gäntzlichen zu vertreiben doch wenigſtens den Innheimiſchen und
dem ärario einträglicheren den ſchadten und Nachteil zu mindern , nicht
auch billig ſeyn . “ Es wäre deshalb von dieſen Ausländern ebenfalls eine

jährliche Recognition zu verlangen . Die Eniſcheidung hierüber iſt in den
Akten nicht zu finden .

Vom inneren Leben der Judenſchaft in jener Zeit iſt nur wenig an —

gegeben . Der alte Süßel klagte 1750 , er habe ſeit ſeiner 46 jährigen Vor¬

ſtandſchaft keinen ſolchen Verdruß gehabt als jetzt , da jeder unter den

Schutzverwandten fein eigener Herr fein , die Anordnungen des Vorſtehers
nicht mehr reſpektieren will und dadurch die menſchliche Geſellſchaft unter
den Juden käglich mehr in Zerrüttung kommt . An die Judenſchaft erging
ſofork Befehl , alle Anordnungen des Schultheißen zu befolgen . Süßel
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ſtarb noch im ſelben Jahre , ohne Kinder zu hinterlaſſen . Das von ihm be.

wohnte Haus ( in der Huttenſtraße ) ging nach dem Tode feiner An.

verwandten in das Eigentum der jüdiſchen Gemeinde mit der Beſtimmung
über , daß es als Rabbinerwohnung dienen ſoll , wozu es heute noch ver
wendet wird . Die im Dachſtocke von Süßel eingerichtete Synagoge , da¬

mals die Gebetſtätte der Bruchſaler Juden , iſt noch in ihrer ur¬

ſprünglichen Geſtalt erhalten und dürfte ſomit das älteſte jüdiſche Gottes .

haus in Baden ſein . Stiftungsgemäß wird heute noch zweimal im Jahre

Goktesdienſt darin abgehalten . Dieſer ehrwürdige Gebetsraum , deſſen ganze
Inneneinrichtung an die Architektur des Bruchſaler Schloſſes erinnert ,

erfüllt jetzt noch den Beſucher mit heiligem Schauer . Es iſt ihm , als wäre
die Zeit ſtill geſtanden ; er ſieht ſich umringt von den Urahnen , die , in der

Tracht des 18 . Jahrhunderts angetan und in ihre Gebetmänkel gehüllt ,
ihre Bitten und ihren Dank zum himmliſchen Vaker emporſenden . Wie

ſehr Kardinal Hutten die religiöſe Lebensführung ſeiner Juden ſchätzte , geht
aus einem Erlaſſe bezüglich der Heiligung der Sonn - und Feierkage hervor ,
in dem ausgeführt wird , die Juden , die in ihrer Sabbatheiligung ſo ſorgſam
und genauer Haltung find , werden durch die Entweihung der Sonn - und

Feiertage durch die Chriſten gröblich geärgert . Allerdings ſollten aber auch
die Juden durch Unterlaſſung ihres Geſchäftsbetriebs keinen Anlaß geben,
daß Chriſten dieſe Tage entheiligen .

Die Judenvorſteher Hayum Löb ( Obergrombach ) und Simon Lemle,
( Bruchſah fragten 1755 an , ob die von der Zahlung des Schutzgeldes Be¬

freiten auch von der gemeinen jüdiſchen Umlage frei ſeien . Der als Gut .
achter vernommene Feiſt Seligmann aus Bruchſal , der zu Lebzeiten des

Vorſtehers Süßel bei Veranlagung der Juden ſtets zugegen war und des.
halb am beſten Auskunft geben konnte , bejahte die Frage . Die Exkra —
ordinarigelder , die für allgemein jüdiſche Bedürfniſſe erhoben wurden ,
liefen ſpärlich ein , weshalb 1757 Vorſteher Hayum Löb um die Erlaſſung
eines Befehls nachſuchte , daß die Rückſtände bis Neujahr zu erledigen
ſeien . Die Zahl der SchubBjuden betrug zu Huttens Zeiten rechts des
Rheins 53 Familien .

Mit Damian Auguſt Karl Philipp , Graf v. Limburg -Stirum beſtieg
1770 das „ Muſter eines Verwalters und Finanzmannes wie eines krohigen
Deſpoten vom reinſten Waſſer “ den Biſchofsſtuhl . Wie ſeine Vorgänger
ſah er in den Juden lediglich Ausbeutungsgeſchöpfe . Hatte man ihnen aber
bisher wenigſtens die Möglichkeit eingeräumt , ihren Erwerb im Lande zu
finden , ſo wollte ſie der neue Herr veranlaſſen , auf fremdem Boden zu
graſen , um dadurch einen noch größeren Nutzen aus ihnen zu ziehen . Gleich
bei ſeinem Regierungsantritte wies ein findiger Hofrat darauf hin , das

vom vorigen Biſchof bewilligte Privileg , welches den Juden ſogar die Mög¬
lichkeit gegeben habe , die Abzugsgelder für ihre Kaſſe einzuziehen , ſei nicht
von einem hohen Domkapitul zugleich pro perpetuo mit konfirmiert , in .

folglichen ein ſolches Perſonalia, “ welches von Biſchof Hutten erlaſſen und
mit deſſen Tod abgetan ſei und nun erneuert werden müßte . Ob auch die
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von Schoenborn eingeräumte Vergünſtigung , einen Rabbiner halten zu
dürfen , ein erloſchenes Perſonalrecht wäre , ſei ebenfalls zu prüfen . Das

Hutken' ſche Privileg war damit beſeitigt . Kurz darauf entſchied der Biſchof ,
die Juden haben allemal auf Grund eines Manifeſtationseides ihre Abzugs
gelder zu entrichten . Die Amter wurden angewieſen , darauf zu achten ,
daß , ſowie den Chriſten die Heirat ausländiſcher Frauen ohne Bewilligung
verboten iſt , auch die Juden um Erlaubnis nachzuſuchen und Recognition
zu zahlen hätten , was auch bei Wiederheirat von Witwern zu geſchehen
habe . Für vermögensloſe Witwer wurde 1773 auf Anſuchen der Vorſteher
in dieſem Falle die Rekognition auf ein Viertel des anfänglich bezahlten
Schußtzgeldes feſtgeſetzt . Die volljährigen Ledigen ohne eigenen Hausſtand
mußten wieder volles Schutzgeld zahlen , und die Schutzbedingungen wurden
1772 weſentlich verſchärft . Die Zahl der Haushaltungen ſollke nicht vermehrt
werden . Zur Aufnahme war für In und Ausländer ein Mindeſtvermögen
von 400 fl. nötig . Inländiſche , minderjährige Judenſöhne , die ſich noch bei

ihren Eltern aufhalten , hatten bei der Schutzaufnahme „m“, Ausländer .
von ihrem angegebenen Vermögen zur Rentkammer zu zahlen — weniger
nichl . Die Schutzbriefe mußten alle 5 Jahre erneut werden . „ Es iſt darauf
zu halten, “ lautet eine biſchöfliche Randbemerkung , „ daß das wahre Ver —

mögen durch Manifeſtationseid und übrige Mittel eruiert wird . “ Einem
Beamten genügte das aber noch nicht . Er regte an , außer dem Viertel
vom eigenen Vermögen und dem Heiratsgut der Frau , ſei auch beim Ab¬
leben der Eltern ein Viertel von deren Erbſchaft zu entrichten . Das Schuh¬
geld wurde von 1792 an allmonatlich erhoben . Das Neujahrsgeld mußte
pünkklich auf 1. Januar bezahlt werden , da ſonſt wegen Ablebens des einen
oder anderen die Herrſchaft geſchädigt werden könnte . Die Kellerei Kislau

fragte 1773 an , ob für den im März geſtorbenen , noch mit dem Neujahrs¬
geld rückſtändigen Wolf aus Mingolsheim der volle Betrag oder pro rata

zu zahlen iſt . Der Beſchluß lautete : Der volle Betrag .
Das ſtrenge Vorgehen des Biſchofs hatte zur Folge , daß viele Juden

verarmten und manche das Hochſtift verließen . Ihre wirtſchaftliche Lage
ergibt ſich aus einem Geſuche von 1784 . Die Bittſteller führten aus , wie

ſehr ihr Geſchlecht in allen Orten des Hochſtiftes , beſonders jenſeits des

Rheins , abnehme und dadurch ihre ohnvermeidliche Zerſtörung bevorſtehe .
Auch in Philippsburg , wo nur noch eine Familie lebe , in Mingolsheim ,
Sſtringen , Ober und Untergrombach ſei ihre Zahl im Abnehmen . Es ſei
unmöglich , geordnete Gottesdienſte abzuhalten , da zudem die meiſten , ohn¬
geacht der rauheſten Witterung und anderen vielen Ungemachs aus ihren
weit voneinander entfernten Wohnorken an den beſtimmten Ort ihrer
Schule ſich begeben müßten . Die Ehriſten Untertanen verabſcheuen alle
communication mit den Juden , folglich haben ſich dieſe in Notfällen keiner

menſchlichen Hilfe , keines Rats und Troſtes , nicht einmal der Darreichung
eines Trunks Waſſers zu verſprechen . Sie ſind und bleiben halt unglückliche
Sklaven ihres betreffenden Schickſals , die Armen ohne Brot , die Kranken

ohne Labung und die Alten ohne Unterſtützung . Als Urſache dieſer Not =
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lage wird angegeben , „ weil die alten , unvermögenden und gebrechlichen
Juden bis zum Abſterben für die onera des Schutzes haftend bleiben und
die Kinder nirgends , auch nicht im Bistum , Aufnahme finden . “ Sie bitten
deshalb , 6 —5 arme alte Juden ſollen vom Schutzgeld befreit werden und
an ihre Stelle ebenſoviele vermögliche Landeskinder eintreten . Unter¬
ſchrieben iſt das Geſuch von Vorſteher Bonfil Levi aus Bruchſal , dem
Neffen Süßels , Joſef Marx , Bär Libmann , Aron Bärle aus Grombach,
Simon aus Mallich ( Malſch, , Maier aus Oſtringen , Kaufmann und Feilt
aus Bruchſal . Die Begutachter der Wünſche der Juden meinten , der Vor¬
ſchlag wegen des Schuhgeldes ſei ſo ungereimt , als dadurch nicht nur die
Zahl der Haushaltungen wieder merklich überſetzt , ſondern auch jene , für
welche die Befreiung geſucht wird , der Herrſchaft ganz unnütz und über¬
haupt dem Staate nur zur Laſt wären . Die Zahl der Juden ſei ſeit Schoen¬
borns Ableben im Ganzen gleichgeblieben . Abgänge auf der jenſeiligen
Rheinſeite ſeien durch diesſeitige Zugänge ausgeglichen . Rechtsrheiniſch
leben bereits 11 Witwen ohne Vermögen , ſowie 3 nokoriſch Arme , die
kein Schutzgeld bezahlen . Aus kameraliſchen Gründen könnte zwar dem
Erſuchen enkſprochen werden . Man ſollte aber neue Niederlaſſungen wie
bisher möglichſt nur an Grenzorten geſtatten , weil die Juden da größtenteils
von fremden Untertanen leben . Allzuviele Juden an einem Orte reiben
die Bauern und ſich ſelbſt auf . Da aber ohne Judenviehhändler kein Vieh =
markt bedeutend ſein wird , könnten einige Juden wohl aufgenommen
werden . Der Biſchof bemerkte hierzu : „ Hat viele Bedenklichkeik . “ In
dieſer Angelegenheit wurde auch der Judenvorſteher Bonfil Levi beauf¬
tragt , über den Handel und die Vermögenslage der Juden zu berichten .
Dies geſchah am 7. Juni 1785 folgendermaßen : „ Der Handel der Juden
iſt nicht genau anzugeben , da dieſer den Umſtänden gemäß häufig geändert
wird . Ebenſo das Vermögen . Keiner beſitzt liegende Gründe , ſondern das
Geld iſt im Handel und Gewerbe verſteckt , wobei einer bald reich , bald
arm ſein kann . Mancher muß ſeine Forderungen aus Mangel an Bargeld
verleihen und muß dabei verderben “ Der Bericht ſchließt mit folgender ,
die damalige Zeit kreffend bezeichnenden Formel : „ Euer Hochfürſtl . Gnaden
werfe ich mich übrigens mit geſamter Landjudenſchaft unterthänigſt zu
Füßen und bitten um Höchſtdero fernere Huld und Gnade ; ich aber ins¬
beſondere erſterbe mit kiefeſter Unterwerfung “ .

Das Ergebnis verſchweigen die Akten . Die wirtſchaftliche Lage beſſerke
ſich nicht , ſodaß die Hofkammer 1792 vorſchlug , Schutz , und Neujahrs¬
gelder der Juden ſollten in den Oberämtern unter alle nach eines jeden
Vermögen und Handel jährlich repartiert werden . Denn „ die Zeiten , da
der Jud durch Betrug erworben hat , ſind ſchon lange vorüber , ſolche arme

Juden müſſen ſich mik Botengehen , käglichem Laufen nach altem Zeug und
mit Viehtreiben auf die Märkte ernähren und ſollen doch dasſelbe Schuh .
geld bezahlen wie die Reichen “ . Der Biſchof ließ jedoch den Vorſchlag
zunächſt auf ſich beruhen , da den Reicheren keine härkeren Bedingniſſe , als
jene , unter welchen fie den Schutz erhalten haben , nach der Hand auf¬
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erlegt werden können . Kurz darauf wurde der Judenvorſteher Bonfil Levi

jedoch benachrichtigt , daß in Zukunft Schutzaufnahmen nur dann erfolgen
können , wenn ſich die Judenſchaft für die richtige Zahlung verbindlich

und für die Selbſtzahlung haftbar erklärt . Der Judenvorſteher meldete

hierauf G61. Juli 1792 ) : „ Die überrheiniſche Judenſchaft erklärte , daß

ſie ſich bey gegenwärtigen , gefährlichen und bedenklichen Kriegszeiten ſo

geſchwind nicht entſchließen , ſondern ſich ihre ſchuldige Erklärung nach¬

zubringen vorbehalten haben wolle . Die hieſige Judenſchaft hingegen hat

ſich über dieſen Gegenſtand nicht vereinigen können und am Ende erklärt ,

daß ſie ſelbſt bei Sr . Hochfürſtl . Gnaden eine untertänigſte Vorſtellung
einzureichen vermäßiget ſeye “ .

Auf Beſchwerde des Bruchſaler Judenwirks gegen verſchiedene
dortige Juden wegen ſtörenden Weinſchanks und Beherbergung fremder
Juden wurde 1777 befohlen , daß täglich die Vachtzettel der bei hieſiger

Judenſchaft logierenden fremden Juden dem Biſchof eingeſandt werden

müſſen . Die Aufnahme von Bettlern war bei 5 fl . Strafe unterſagt .

Dieſe Anordnung wurde 1782 dahin verſchärft , daß „ allen Juden und

ſonſtigen Bürgern , die keine Schildgerechtigkeit beſitzen , verboten wird ,

fremde Juden zu bewirten “ . Alle Stabhalter , Zollgardes und Bürger

haben über den Vollzug dieſer Anordnung zu wachen . Schon im erſten

Jahre der franzöſiſchen Revolution ( 1789 ) wurde bekannt gegeben , daß

flüchtige Juden aus dem Elſaß nicht im Lande geduldet werden ſollen .
Vom Gemeinſchaftsleben erfahren wir aus jener Zeit nur , daß 1782

nach langer Unterbrechung wieder eine Zuſammenkunft der Geſamt —

judenſchaft ſtattfinden ſollte . Gemäß der vom Judenvorſteher Bonfil Levi

vorgelegten Dokumente wurde , der früheren Gewohnheit entſprechend ,

die Wiedergeſtattung von der Hofkammer empfohlen . Im Jahre 1785

wohnten im rechtsrheiniſchen Hochſtifte 60 Judenfamilien , und zwar in

Bruchſal 14, Obergrombach 8, Untergrombach 10 , Sſtringen 7, Mingols =
heim 6, Malſch 6, Philippsburg 2, Gernsbach 4 und Waibſtadt 3 Familien¬
namen wie in der Pfalz und Baden treten noch nicht auf . Die auf
Calvaria folgenden Rabbiner waren Wolf Hüttenbach , Jakob Weil und

Juda Oppenheim .
Als Philipp Franz Wilderich Nepomuk , Graf von Waldersdorf ,

1797 als letzter Biſchof die Regierung des Hochſtifts übernahm , war das

Land bereits von franzöſiſchen Truppen überflutet , die den Landesherrn

zur Flucht nötigten . Die linksrheiniſchen Gebiete waren im gleichen Jahre

franzöſiſch geworden . Über Wilderichs Verhältnis zu den Juden berichten

die Akten ſehr wenig . Ein aus ſeiner Regierungszeit ſtammender gedruckter

Schutzbrief beweiſt , daß die ſtrengen Maßnahmen des Vorgängers keilweiſe

aufgehoben worden waren . Die wenigen Paragraphen dieſes Schuh

briefes beſagen :
Der in den Schutz Aufgenommene darf nirgends als im Schutzorte wohnen ,

nur eine Behauſung eigentümlich erwerben , außer Kindern und Brotgeſinde nie¬

mand zu ſich nehmen und keine andere Weibs - oder Mannsperſon ohne Vor —
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wiſſen und Erlaubnis der Beamten über drei Tage beherbergen . Kinder dürfen,
bevor fie in Schutz aufgenommen wurden , im Hochſtifte nicht heiraten . Das Schuß¬
geld betrug jährlich 20 fl. , nebſt 2 fl. 45 kr . Neujahrsgeld . Wer ein Jahr im

Rückſtande blieb , ging des Schutzes verluſtig . Allmende , Fronden und andere Be.

ſchwerden waren mit - der Wohngemeinde zu vereinbaren . Geld durfte nicht über
5 v. H. verliehen , noch ſollten ſonſtige Wuchervorteile ausbedungen werden . Der

Schutzjude ſoll gute Waren führen und ſich mit Redlichkeit betragen . Der Schuß
brief ſoll alle 5 Jahre erneuert werden . Drei Monate vor dem Erlöſchen iſt der
alte Schutzbrief bei Strafe von 1 fl. pro Monat nebſt den Zeugniſſen des Wohl.
verhalkens der fürſtl . Hofkammer zu übergeben . Für die Erneuerung iſt nur die
Kanzleitaxe zu zahlen .

Befreiung vom Schuhgeld wurde nur in dringenden Einzelfällen be—

willigt , ſo z. B. 1801 für Wolf Jeſaias in Untergrombach , dem infolge
eines Einbruches alle Habſeligkeiten geſtohlen wurden , und der darum
keinen Handel treiben konnte . Das Geſuch wurde zunächſt abgewieſen ,
auf erneutes Bitten jedoch eine zweijährige Befreiung geſtattet . Noch 180 ,
als das Bistum bereits vier Jahre zu Baden gehörte , entſchied das Großh.
Hofratskollegium die Anfrage , ob für Neujahrsgelder dieſelben Nachläſſe
als für Schuhgelder gewährt werden dürfen : Die Juden , die gänzlich
ſchutzgeldfrei find , brauchen kein Neujahrsgeld zu zahlen — die übrigen
den vollen Betrag .

Seit 1798 war Pelta Epſtein Rabbiner in Bruchſal . Er ſtammte aus

Offenbach a. M. und war lange Jahre Talmudlehrer an der Model ſchen
Stiftung in Karlsruhe . Mit ſeinem dortigen Schwager Hirſch Moſes
Wormſer leitete er eine hebräiſche Buchdruckerei , zuerſt in Raſtatt , ſpäter
in Karlsruhe , die Gebetbücher , wertvolle Bibelausgaben mit Uberſetzungen
und Erklärungen u. a. Werke herausgab . In Epſteins Amkszeit fällt der Bau
der erſten Bruchſaler Synagoge ( 1802 ) . Sie ſtand bis 1878 an dem Orte
der jehigen , die 1881 eingeweiht wurde .

In dem in badiſches , ſpeyeriſches und pfälziſches Gebiet eingeſtreuken
Kanton Kraichgau der ſchwäbiſchen Ritterſchaft gab es Juden in Babſtadt ,
Berwangen , Binau , Dühren , Ehrſtädt , Kleineicholzheim , Eichtersheim ,
Flehingen “ , Gemmingen , Gochsheim *, Grombach ( b. Sinsheim ) , Heinsheim ,

= In Flehingen , der Geburksſtätte mehrer namhafter jüdiſcher Gelehrten ,
ſind ſchon im 16 Jahrhundert Juden nachweislich . Nach der völligen Verwüſtung
dez Dorfes im z0ſährigen Kriege nahm Fer Grundherr v. Wolff - RMetternich 1650
Juden auf . 1688 überließ er ihnen einen an ſteilem Berghange liegenden öden
Plaß als Begräbnisſtätte . Als Melac mit feinen orden auch in Flehingen
einrückte , waren alle Bewohner des Dorfes geflohen , mit Ausnahme des Juden
Abraham (Affrohmle)h. Bei ihrem Abmarſch hatten die Franzofen im Schloß ,
Pfarrhaus und in der Dorfmühle Feuer gelegt , um auch diefes Dorf einzuäſchern ,
was der mutige Israelit mit großer Lebensgefahr vereitelte , wofür ihm der Grund¬
herr freien Schuß gab .

Gochsheim war einer der drei württembergiſchen Orke , wo guden wohnen
durften . Erſtmals werden ſie 1427 erwähnt ( S. 36) . In einem Verkrag von 1678
jwiſchen dem Herzog von Württemberg und der Gräfin von Eberſtein darf zu
den drei eingeſeſſenen Juden kein neuer mehr zugelaſſen werden . Aufnahmen

« können überhaupt nur mit Erlaubnis des Hauſes Württemberg erfolgen . Kraft
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Hochhauſen a. R , Hoffenheim , Hüffenhard , Ittlingen , Menzingen , Michel¬
feld ‘, Neckarbiſchofsheim , NVeidenſtein , Rappenau , Rohrbach b. Sinsheim ,
Tairnbach und Wollenberg . Das von Kaiſer Ferdinand J. 1559 den fünf
Vierteln der ſchwäbiſchen Ritterſchaft bewilligte Kontraklverbot det Juden
wurde 1601 von Rudolf II . „ im Hinblick auf die getreuen , nützlichen und

erſprießlichen Dienſte , ſo ihre Vorderen weiland Unſeren Vorfahren , Uns
und dem hl . Reich , auch Unſerem löbl . Haus Sſterreich und fie , die jetzt noch
lebenden , ſamt und ſonder nunmehr etlich Jahre bei dieſem Hauptkrieg
wider der Chriſtenheit Erbfeind durch wirklichen Ritterdienſt gutwillig und

unverdroſſen erzeigt und bewieſen haben und fürder nicht weniger zu kun

gelobt “ erneuert und bekräftigt . „ Damit Juden und Jüdin ſich nicht be¬

klagen , daß ihnen alle gommercia geſperrt , oder fie rechtlos geſetzt würden ,

jo mag fie in der Ritterſchaft Obrigkeiten und Gebiet um bar Geld auf¬
richtig und redlich kaufen und verkaufen . “ Die Kaiſer Ferdinand II . und

Ferdinand III . beſtätigten dieſes Mandat 1620 und 1652 . Ob dieſe Juden ,
ähnlich wie die im fränkiſchen Ritterſchaftskanton Odenwald ( S. 161 ) ,
organiſiert waren oder ihre religiöſen Einrichtungen mit denen der größeren
Vachbargebiete gemeinſam hatten , konnte nicht ermittelt werden . Der alte

Friedhof bei Oberöwisheim ( ſein Alter läßt ſich einwandfrei nicht feſt —
ſtellen , dürfte vorwiegend von der jüdiſchen Bevölkerung von Münzesheim
und den umliegenden ritterſchaftlichen Ortſchaften belegt worden ſein . Das¬

ſelbe gilt auch für den jüdiſchen Friedhof in Heinsheim “ * , der ſchon im
16. Jahrhundert angelegt worden fein ſoll .

der württembergiſchen Landesordnung iſt den Juden jeglicher Handel mit den
Untertanen verboten . Ein kurz vor Vertragsabſchluß neuaufgenommener Jude
war innerhalb eines Monats zu emigrieren . Juden , die ohne Geleitſchein die
Stadt verlaſſen , find dem Amtmann vorzuführen , der von ihnen % Wein zu
erhalten hak. Wächter , die in der Ausübung dieſer Überwachung ſaumſelig find ,
ſollen nebſt der Entrichtung des Judengeleits 5 Schilling Strafe zahlen .

In Michelfeld wohnten ſchon im 16. Jahrhundert Juden . Nach dem 30jähr .
Kriege nahmen die Herren v. Gemmingen - Hornberg neuerdings Juden in Schutz .
Als 1725 die Sſtringer Judenſchaft wegen Ritualmordanſchuldigung in größter
Gefahr war , trugen zwei Michelfelder Juden zur Ermittlung des Mörders bei .
Er war ein chriſtlicher Keſſelflicker , der in der Wut ein 4 jähriges Kind erſchlagen
und, um die Täterſchaft von ſich abzuwälzen , die Leiche neben die Scheune eines
Juden gelegt hatte . 1745 beſchwerte ſich die Ortsgemeinde über die Aufnahme
weiterer Juden , 1807 zählte die jüdiſche Gemeinde 125 Seelen — 16 der Bevöl¬
kerung , unter denen einige , insbeſondere der Tuchfabrikant Zacharias Oppen - =
heimer , durch Unternehmungsgeiſt hervorragken .

Der Verbandsfriedhof Heinsheim wurde früher von manchen jetzt württem - =
bergiſchen Gemeinden benutzt . Die verſtorbenen Juden von Schluchtern Gwiſchen
Eppingen und Heilbronn ) fanden hier ihre Ruheſtätte , ebenſo die der einſtigen
Reichsſtadt Wimpfen , die heute zu Heſſen gehört . In dieſer Stadt wohnten ſchon
im 13. Jahrhundert Juden . Bekannt iſt Süßkind Wimpfen aus Frankfurt ,
dem es 1307 gelang , die Leiche des B. Meier von Rothenburg , 14 Jahre nach
ſeinem Tode , gegen hohes Löſegeld loszukaufen und in Worms zu beſtatten .
Als einzigen Lohn hatte Süßkind verlangt , an der Seite des großen Gelehrten
beſtattet zu werden , was auch geſchah . Ludwig d. Bayer erteilte 1332 Wimpfen
das Recht , Pfaffen , Laien oder Juden als Bürger aufnehmen zu dürfen , nachdem
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